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1 ALLGEMEIN 

(1) Das Präsidium des BSV-RP erlässt zur Reglung von sportlichen Best-Leistungen diese Rekordordnung. 

(2) Diese Rekordordnung basiert auf der Rekordordnung des DBSV und erfüllt dessen Anforderungen. 

(3) Die Rekordordnung ist nicht Bestandteil der Satzung des BSV RP. 

2 ABKÜRZUNGEN 

Term Definition 

DBSV Deutscher Bogensport-Verband 1959 e.V. 

BSV RP Bogensport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. 

3 DEFINITION UND BEDINGUNGEN 

(1) Ein neuer BSV RP Landesrekord wird aufgestellt oder eingestellt, wenn das Ergebnis mindestens gleich 
oder einen Ring höher ist, als der bestehende Rekord. 

(2) BSV RP Landesrekorde (Einzel- und Mannschaftsrekorde) können bei allen Landes- und Deutschen 
Meisterschaften erzielt werden, die entsprechend der DBSV Wettkampfordnung durchgeführt werden. 

(3) BSV RP Landesrekorde gelten für die Klasse, in der sie erzielt werden. 

4 ANERKENNUNG BSV RP LANDESREKORD 

(1) BSV RP Landesrekorde werden in folgenden Disziplinen anerkannt: 

- WA Hallenrunde 

- WA Runde im Freien 

(2) BSV RP Landesrekorde werden in den folgenden Bogenarten anerkannt: 

- Recurvebogen 

- Compoundbogen unlimited 

- Compoundbogen blank 

- Blankbogen 

- Jagdbogen 

- Langbogen 

- Primitivbogen 

- Kompositbogen 

(3) BSV RP Landesrekorde werden in den Altersklassen U 12w, U 12m, U 15w, U 15m, U 18w, U 18m, Damen, 
Herren, Ü 50w, Ü 50m, Ü 65w und Ü 65m geführt. 
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4.1 Mannschaften 

(1) Eine Vereinsmannschaft besteht aus 3 Teilnehmern eines Vereins. 

(2) Mannschaften der U-Klassen (U12 – U18) können weiblich und männlich gemischt sein. 

(3) Mannschaften der Ü-Klassen (Damen, Herren und Ü-Klassen) sind in weiblich und männlich getrennt 

(4) Die Mixed Mannschaft besteht aus mindestens einem Mitglied der Klasse „Damen“ und höchstens einem 
Mitglied der Klasse „Herren“, sowie den Mitgliedern aus den Ü-Klassen. Die Distanzen und Auflagen der 
Mixed Mannschaften ergeben sich aus den Altersklassen der Mannschaftsmitglieder. 

4.2 Bestätigung des Landesrekordes 

(1) Ein BSV RP Landesrekord muss vom Präsidium bestätigt werden. 

(2) Ein auf einer BSV RP Landesmeisterschaft errungener BSV RP Landesrekord wird auf Anzeige beim 
Vizepräsident Sport ohne besondere Beantragung in die Rekordliste aufgenommen. 

(3) Rekordhalter erhalten eine Sieger-Urkunde, auf der der BSV RP Landesrekord vermerkt ist. 

(4) Ein Rekord, der auf einer Landesmeisterschaft eines dem DBSV angeschlossenen Landesverbandes erzielt 
wird, muss mit dem Formular „Antrag Landesrekord“ beim Vizepräsident Sport beantragt werden. Dem 
Antrag ist die vom leitenden Kampfrichter unterzeichnete Ergebnisliste beizufügen. 

(5) Der Rekordhalter erhält eine Rekord-Urkunde, auf der der BSV RP Landesrekord mit Turnier, Datum und 
Resultat vermerkt ist. 

5 VERÖFFENTLICHUNG DES BSV RP LANDESREKORDS 

(1) Die BSV RP Landesrekorde werden in der Rekordliste auf der Hompage des BSV RP veröffentlicht. 
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6 GÜLTIGKEIT 

Diese Rekordordnung erhält Gültigkeit mit der Unterschrift 

a) des Präsidenten 

und 

b) des Vizepräsidenten Sport 

und ersetzt alle vorangegangenen Versionen 

7 REVISIONSSTAND 

Stand Änderungsdatum Änderung 

01 26 Apr 2019 - Erstausgabe 

02 15 Jan 2023 - Anpassung an DBSV Rekordordnung vom 15. 10.2022 

 
 
 
 
 gez. Helge Remmer gez. Andreas Bauer 

 ________________________________   ________________________________  

Helge Remmer Andreas Bauer 

Präsident Vize-Präsident Sport 

Bogensport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. 

 
 

 


